
 

 

 

Info zur Lieferung: 
 
Um die Lieferkosten zu reduzieren, kann im Zug angeliefert werden (Abrollkipper plus Anhänger. 2 Abroller 
32m³).  
 
 
Meldung Recyclingquote: 
 

Betreiber von Vorbehandlungsanlagen haben laut §6 der Gewerbeabfallverordnung die Recyclingquote 
für jedes Kalenderjahr festzustellen, unverzüglich nach Feststellung zu dokumentieren und die 
Dokumentation bis zum 31. März des Folgejahres dem Auftraggeber vorzulegen. Wird die 
Recyclingquote unterschritten, haben sie im Rahmen der Vorlage nach Satz 1 zudem die Ursachen 
hierfür der zuständigen Auftraggeber mitzuteilen. Bei hintereinandergeschaltet betriebenen Anlagen 
unterschiedlicher Betreiber nach Absatz 1 Satz 2 und 3 hat der Betreiber der ersten Anlage die Pflichten 
nach den Sätzen 1 und 2 zu erfüllen. Hierzu teilen ihm die Betreiber der nachgeschalteten Anlagen 
jährlich bis zum 1. März des Folgejahres die dem Recycling zugeführten Massen an Abfällen mit. Der 
Betreiber der ersten Anlage teilt den Betreibern der nachgeschalteten Anlagen jährlich bis zum 31. März 
des Folgejahres die Recyclingquote mit. 
 
Die Meldung bitte per Mail an dschulz@evb-hwi.de schicken. 
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